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GR Nr. 2020/503 

vom 16. Dezember 2020 
 

1200. 
Dringliche Schriftliche Anfrage von Andreas Kirstein, Mischa Schiwow und                          
41 Mitunterzeichnenden betreffend Ersatzneubau der Baugenossenschaft Turicum, 
Auflagen beim Verkauf des Grundstücks im Jahr 1972, bestehende und gelöschte 
Grundbucheinträge und Möglichkeiten zur Etappierung des Bauvorhabens sowie 
Wahrnehmung der Beteiligungsrechte der Stadt unter dem Aspekt einer 
sozialverträglichen Siedlungserneuerung 
Am 11. November 2020 reichten Gemeinderäte Andreas Kirstein und Mischa Schiwow  
(beide AL) sowie 41 Mitunterzeichnende folgende Dringliche Schriftliche Anfrage, 
GR Nr. 2020/503, ein: 
Die Antwort des Stadtrats auf die Dringliche Schriftliche Anfrage vom 5. November 2020 zum Ersatzneubau der 
Baugenossenschaft Turicum bietet Anlass zu weiteren Fragen. Wir bitten den Stadtrat deshalb um folgende ergän-
zende Auskünfte. 
1. 1972 verkaufte der Stadtrat das Grundstück Kat.-Nr. AF4200, auf dem heute das Hochhaus Lerchenhalde 20 

steht, mit der Auflage an die Baugenossenschaft Turicum, in ihrem Neubau 23 der 48 Wohnungen als «Alters-
wohnungen» an Personen über 60 Jahre mit einem Reineinkommen von 20'000 Franken (Einzelpersonen) 
bzw. 24'000 Franken (Ehepaare) zu vermieten. Bitte um Angabe der damaligen personellen Besetzung der BG 
Turicum. Bitte um Zustellung des Kaufvertrags mit den Auflagen. Wie wurden diese Auflagen gesichert? 

2. Im Bericht des Studienwettbwerbs Lerchenhalde1 ist festgehalten, dass die BG Turicum «Wohnungen für Fa-
milien und für mindestens 23 Studenten (Auflage Grundbuch)» plane. Bitte um Zustelllung der Eintragungen 
zum Grundstück AF4200 inklusive der seit dem Verkauf im Jahr 1972 gelöschten Einträge mit Angabe der 
Gründe für die Löschung. 

3. Bitte um Angabe des zeitlichen Ab- und Verlaufs der Verhandlungen über den neuen Grundbucheintrag mit 
der BG Turicum. Hat die Stadt im Rahmen der Verhandlungen diskutiert, wie mit den von einem Neubau be-
sonders betroffenen betagten Mieter*innen an der Lerchenhalte 20 umgegangen wird? 

4. Wie will die Stadt Zürich die sehr grosse Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen für ältere Menschen 
erhöhen, wenn bestehende Vereinbarungen über die Vermietung von Wohnungen an über 60-Jährige ohne 
Kompensation aufgehoben werden. 

5. Im Bericht zum Studienwettbewerb heisst es, dass «die BG Hagenbrünneli ihr Wohnungsangebot im Lerchen-
berg mit altersgerechten Wohnungen vervollständigen» möchte. Das Siegerprojekt des Wettbewerbs sieht die 
Erstellung von drei Gebäuden vor. Auf dem Grundstück der BG Hagenbrünneli sollen zwei Häuser erstellt 
werden, wobei eines davon über 58 Kleinwohnungen und eine Infrastruktur für ältere Bewohner*innen verfügt. 
Ist eine Etappierung des auf den beiden Arealen geplanten Bauvorhabens möglich? Könnte in einer ersten 
Etappe das Bauvorhaben der BG Hagenbrünneli realisiert und den Mieter*innen der BG Turicum ein Umzug in 
die neuen Alterswohnungen der BG Hagenbrünneli angeboten werden? 

6. Wie nimmt die Stadt Zürich ihre Beteiligungsrechte an der BG Turicum wahr? Wie hat sie sich als Miteigentü-
merin an der Diskussion über das Neubauprojekt beteiligt? Hat der in der Liegenschaftenverwaltung arbeitende 
städtische Vertreter Überlegungen zur Planung einer sozialverträglichen Siedlungserneuerung eingebracht? 
Gehen diese über die Minimalstandards einer frühzeitigen Information der Mieter*innen hinaus, die von der 
Stadt von kommerziellen Immobilienunternehmen erwartet werden? 

7. Die Baugenossenschaft hat die Mieter*innen der Lerchenhalde 20 im Mai 2019 über das Neubauprojekt infor-
miert‚ ihnen mitgeteilt, dass frühestens Mitte 2022 mit dem Rückbau begonnen werden soll, und Unterstützung 
bei der Wohnungssuche angeboten. Die BG Turicum lässt ihre Liegenschaften von der IVAG Indermauer Ver-
waltungs AG in Dietikon bewirtschaften. Wie hat diese die angebotene Unterstützung bei der Wohnungssuche 
wahrgenommen? Wie beteiligt sich die Stadt Zürich als grösste Anteilsinhaberin an der BG Turicum an diesem 
Vorhaben? 

8. Im November 2019 haben Stadtentwicklung Zürich (STEZ) und Amt für Städtebau (AfS) eine Dienstleistungs-
vereinbarung zum Einbezug sozialräumlicher Aspekte bei Planungsverfahren und konkreten Bauprojekten ab-
geschlossen. Diese sieht unter anderem «einen systematischen und frühzeitigen Einbezug von STEZ in Pla-
nungsverfahren und konkreten Bauprojekten mit erhöhten Anforderungen (Wettbewerbe und Baukollegiums-
geschäfte)» durch das AFS vor. Für Neubauvorhaben mit erhöhten gestalterischen Anforderungen (zB. Areal-
überbauungen) ist unter dem Stichwort Umsiedlung die Prüfung einer Etappierung vorgesehen. In der von 
Peter Ess geleiteten Fachjury des Projektwettbewerbs hatte eine Architektin des AFS Einsitz. Wie sind die 
neuen Vorgaben im Projekt Lerchenhalde umgesetzt? Ist STEZ konsultiert worden? Sind unter dem Stichwort 
«Umsiedlung» Massnahmen vorgesehen? 
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9. Der Projektwettbewerb ist im Frühling 2020 abgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, dass sich die Reali-
sierung des Bauprojekts verzögert. Bitte um Angabe zum Zeitplan. 

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 
Wie in der Antwort auf die Dringliche Schriftliche Anfrage, GR Nr. 2020/417, ausgeführt, han-
delt es sich bei dem Grundstück Kat.-Nr. AF4200, auf dem die Baugenossenschaft Turicum 
einen Ersatzneubau plant, nicht um ein Baurechtsgrundstück. Der Ersatzneubau für die Wohn-
siedlung «Lerchenhalde» entsteht auf Land, das sich im Eigentum der Baugenossenschaft 
befindet. An diese Tatsache soll erinnert werden, weil ein Teil der Fragen den Eindruck er-
weckt, die Stadt hätte der Baugenossenschaft vorschreiben können, wie sie im Zusammen-
hang mit dem Projekt mit den bisherigen Mieterinnen und Mietern der «Lerchenhalde» umzu-
gehen habe bzw. welche Angebote sie diesen machen müsse. Die Stadt ist im Vorstand der 
Baugenossenschaft vertreten, weil sie sich in der Vergangenheit am Genossenschaftskapital 
beteiligt hat. Die beiden städtischen Delegierten, die während der Projektierungsphase dem 
Vorstand angehörten, haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine sozialverträgliche 
Umsetzung des Projekts eingesetzt. 
Nach diesen einleitenden Bemerkungen können die Fragen wie folgt beantwortet werden:  
Zu Frage 1 («1972 verkaufte der Stadtrat das Grundstück Kat.-Nr. AF4200, auf dem heute das Hochhaus 
Lerchenhalde 20 steht, mit der Auflage an die Baugenossenschaft Turicum, in ihrem Neubau 23 der 48 
Wohnungen als «Alterswohnungen» an Personen über 60 Jahre mit einem Reineinkommen von 20'000 
Franken (Einzelpersonen) bzw. 24'000 Franken (Ehepaare) zu vermieten. Bitte um Angabe der damaligen 
personellen Besetzung der BG Turicum. Bitte um Zustellung des Kaufvertrags mit den Auflagen. Wie wur-
den diese Auflagen gesichert?»):  
Für gewisse Verpflichtungen bezüglich der 23 Alterswohnungen wurde im Kaufvertrag aus 
dem Jahr 1972 eine Konventionalstrafe von Fr. 80 000.– vereinbart. Es wurde damals diesbe-
züglich kein sachenrechtliches Sicherungsmittel vereinbart und im Grundbuch eingetragen 
(vgl. Ziffer 5 lit. e der weiteren Bestimmungen im Kaufvertrag). Dem Protokoll der zwölften 
ordentlichen Generalversammlung der Baugenossenschaft Turicum («Montag, den 5. Juni 
1972, 18.00 Uhr, im Hotel Spirgarten, Zürich-Altstetten») ist zu entnehmen, dass folgende 
Vorstandsmitglieder teilgenommen haben: «Anwesend sind die Herren E. Büssien, Präsident, 
E. Aeberli, W. Bächi, F. Gertschen, A. Moser, K. Schulthess» (im Kaufvertrag lautet die 
Schreibweise für den Namen des Präsidenten «Bussien»). 
Zu Frage 2 («Im Bericht des Studienwettbwerbs Lerchenhalde1 ist festgehalten, dass die BG Turicum 
«Wohnungen für Familien und für mindestens 23 Studenten (Auflage Grundbuch)» plane. Bitte um Zustell-
lung der Eintragungen zum Grundstück AF4200 inklusive der seit dem Verkauf im Jahr 1972 gelöschten 
Einträge mit Angabe der Gründe für die Löschung.»):  
Das Grundstück Kat.-Nr. AF4200 befindet sich im Alleineigentum der Baugenossenschaft Turi-
cum mit Sitz in Zürich. Die detaillierten Eintragungen zum genannten Grundstück aus dem 
Grundbuch (wozu auch allfällige inzwischen bereits gelöschte Eintragungen gehören) darf das 
Grundbuchamt nur an die jeweilige Eigentümerin selbst herausgeben. Ein entsprechender 
Grundbuchauszug müsste deshalb bei der Baugenossenschaft Turicum angefordert werden.  
Zu Frage 3 («Bitte um Angabe des zeitlichen Ab- und Verlaufs der Verhandlungen über den neuen Grund-
bucheintrag mit der BG Turicum. Hat die Stadt im Rahmen der Verhandlungen diskutiert, wie mit den von 
einem Neubau besonders betroffenen betagten Mieter*innen an der Lerchenhalte 20 umgegangen wird?»): 

Datum Aktion Wer 
1.2.2018 Eingang Gesuch Änderungen Ziff. 5 der weiteren Bestim-

mungen des Kaufvertrags sowie Löschung Subventionsre-
vers. Begründung: Die Lage sei nicht ideal für Alterswohnun-
gen, da Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe fehlten. Wegen 
der Nähe zur ETH bestehe dagegen ein Bedarf an Wohnun-
gen für Studierende.  

Vertreter der Baugenossen-
schaft Turicum 
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18.7.2018 Schreiben an Vertreter der Baugenossenschaft, wonach dem 
Gesuch entsprochen werden kann und die Baugenossen-
schaft Turicum in der neuen Überbauung anstelle der bishe-
rigen Alterswohnungen die gleiche Zahl an günstigen Woh-
nungen für Studierende zu erstellen hat. Die Einhaltung die-
ser Verpflichtung ist nach der Realisierung des Ersatzneu-
baus gegenüber dem Büro für Wohnbauförderung der Stadt 
nachzuweisen. 
Die Aufhebung des im Grundbuch angemerkten Subventi-
onsrevers und die damit verbundene Löschung der Anmer-
kung im Grundbuch kann vorgenommen werden, da das 
Darlehen zurückbezahlt worden ist. 

Finanzvorstand 

15.9.2019 Löschung der Anmerkung «Revers betr. Subventionen» beim 
Grundstück Kat.-Nr. AF4200 im Grundbuch 

Finanzvorstand (Zustimmung) 

30.6.2020 Anfrage BG Turicum (via städtischen Vertreter), wonach die 
Baugenossenschaft Turicum nicht Studierendenwohnungen, 
sondern einen städtischen Kindergarten im neuen Gebäude 
erstellen soll, da Bedarf für einen Kindergarten besteht.  

BG Turicum 

16.7.2020 Abklärungen Flächenbedarf neuer Kindergarten vs. Fläche 
der bisherigen Alterswohnungen, um Gleichwertigkeit der 
neuen Auflage sicherstellen zu können. 

LSZ / BG Turicum 

17.9.2020 Eingang Anfrage für ein Näherbaurecht bei LSZ via GSZ LSZ / GSZ 
24.9.2020 Mitteilung an Vertreter BG betreffend Einreichung von Unter-

lagen / Angaben für die Prüfung des Gesuchs für ein Näher-
baurecht 

LSZ 

18.11.2020 Eingang der Information zu den durchschnittlichen Flächen 
der bisherigen Alterswohnungen via städtischen Vertreter 

BG Turicum  
(städtischer Vertreter) 

Zum Umgang mit den betroffenen Mieterinnen und Mietern, auch den betagten, vgl. Antwort 
auf Frage 7.  
Zu Frage 4 («Wie will die Stadt Zürich die sehr grosse Nachfrage nach preisgünstigen Wohnungen für 
ältere Menschen erhöhen, wenn bestehende Vereinbarungen über die Vermietung von Wohnungen an über 
60-Jährige ohne Kompensation aufgehoben werden.»): 
Wie in den nachfolgenden Antworten verschiedentlich ausgeführt, werden den Mieterinnen 
und Mietern der Wohnsiedlung «Lerchenhalde» nach Möglichkeit Ersatzwohnungen angebo-
ten. Aus einem Einzelfall wie dem Ersatzneubau der BG Turicum können keine Rückschlüsse 
auf das künftige Angebot an zahlbarem Wohnraum für ältere Menschen gezogen werden. 
Wohnen im Alter ist ein zentrales Thema der städtischen «Altersstrategie 2035». Sie sieht vor, 
dass die Stiftung Alterswohnungen ihr Angebot in den kommenden Jahren deutlich ausbaut. 
Das Gleiche gilt für Liegenschaften Stadt Zürich (LSZ) und für viele Wohnbaugenossenschaf-
ten. Verschiedene gemeinnützige Bauträgerschaften sammeln zudem Erfahrungen mit ge-
meinschaftlichen Wohnformen für ältere Mieterinnen und Mieter. So soll etwa in der Wohn-
siedlung Hornbach eine Clusterwohnung an eine Alters-Wohngemeinschaft vermietet werden. 
Zudem hat LSZ bei der Erstvermietung der Siedlungen Hornbach und Herdern spezielle Vor-
kehrungen getroffen, um für ältere Menschen den Zugang zum Bewerbungsverfahren zu er-
leichtern.  
Zu Frage 5 («Im Bericht zum Studienwettbewerb heisst es, dass «die BG Hagenbrünneli ihr Wohnungs-
angebot im Lerchenberg mit altersgerechten Wohnungen vervollständigen» möchte. Das Siegerprojekt des 
Wettbewerbs sieht die Erstellung von drei Gebäuden vor. Auf dem Grundstück der BG Hagenbrünneli sol-
len zwei Häuser erstellt werden, wobei eines davon über 58 Kleinwohnungen und eine Infrastruktur für 
ältere Bewohner*innen verfügt. Ist eine Etappierung des auf den beiden Arealen geplanten Bauvorhabens 
möglich? Könnte in einer ersten Etappe das Bauvorhaben der BG Hagenbrünneli realisiert und den Mie-
ter*innen der BG Turicum ein Umzug in die neuen Alterswohnungen der BG Hagenbrünneli angeboten wer-
den?»): 
Eine Etappierung der geplanten Arealüberbauung wurde von den Genossenschaften zum Zeit-
punkt der Arealentwicklung ausgeschlossen. Die Liegenschaft am Lerchenberg 1–45 befindet 
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sich im Eigentum der Baugenossenschaft Hagenbrünneli und bietet im Zusammenhang mit 
dem Bauvorhaben Umsiedlungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft. Diese Möglich-
keiten wurden auch bereits genutzt (vgl. Antwort auf Frage 7). 
Zu Frage 6 («Wie nimmt die Stadt Zürich ihre Beteiligungsrechte an der BG Turicum wahr? Wie hat sie 
sich als Miteigentümerin an der Diskussion über das Neubauprojekt beteiligt? Hat der in der Liegenschaf-
tenverwaltung arbeitende städtische Vertreter Überlegungen zur Planung einer sozialverträglichen Sied-
lungserneuerung eingebracht? Gehen diese über die Minimalstandards einer frühzeitigen Information der 
Mieter*innen hinaus, die von der Stadt von kommerziellen Immobilienunternehmen erwartet werden?»): 
Eine Präzisierung vorab: Der städtische Vertreter in der Baugenossenschaft Turicum ist für 
die Amtsdauer 2018–2022 mit Stadtratsbeschluss Nr. 70/2019 in den Vorstand abgeordnet 
worden und arbeitet beim Amt für Baubewilligungen. Der frühere städtische Vertreter, der bei 
LSZ angestellt war, ist seit dem 1. Mai 2020 nicht mehr in dieser Dienstabteilung tätig. Nicht 
nur dem städtischen Vertreter war bei der Projektierung eine sozialverträgliche Siedlungser-
neuerung ein Anliegen, der Gesamtvorstand beschäftigte sich mit diesem Thema. So wurde 
etwa geprüft, ob eine Instandsetzung, allenfalls in bewohntem Zustand, möglich und sinnvoll 
wäre, doch musste diese Variante verworfen werden. Mit einer frühzeitigen Information der 
Mieterinnen und Mieter, rund drei Jahre vor dem geplanten Baubeginn, sollten diese jedoch 
genügend Zeit erhalten, um eine andere Wohnung zu finden – z. B. in der Baugenossenschaft 
Turicum selber (Bestand gemäss Website: 376 Wohnungen), in der Baugenossenschaft Ha-
genbrünneli (794 Wohnungen) oder allenfalls in der Baugenossenschaft Zurlinden (1919 Woh-
nungen), deren Präsident identisch ist mit demjenigen der BG Turicum. 
Zu Frage 7 («Die Baugenossenschaft hat die Mieter*innen der Lerchenhalde 20 im Mai 2019 über das 
Neubauprojekt informiert‚ ihnen mitgeteilt, dass frühestens Mitte 2022 mit dem Rückbau begonnen werden 
soll, und Unterstützung bei der Wohnungssuche angeboten. Die BG Turicum lässt ihre Liegenschaften von 
der IVAG Indermauer Verwaltungs AG in Dietikon bewirtschaften. Wie hat diese die angebotene Unterstüt-
zung bei der Wohnungssuche wahrge-nommen? Wie beteiligt sich die Stadt Zürich als grösste Anteilsin-
haberin an der BG Turicum an diesem Vorhaben?»): 
Die Mieterinnen und Mieter werden von der BG Turicum bzw. von ihrer Immobilienverwaltung 
bei der Wohnungssuche unterstützt. Laut dem städtischen Vertreter im Vorstand sind bisher 
elf Mietparteien ausgezogen, vier konnten eine Wohnung in der Siedlung der Baugenossen-
schaft Hagenbrünneli mieten, sieben haben selber eine andere Wohnung gefunden. Die Woh-
nungen dieser elf Mietparteien wurden befristet wiedervermietet. Wenn Wohnungen in ande-
ren Siedlungen der Baugenossenschaft Turicum oder in der Baugenossenschaft Hagenbrün-
neli frei werden, werden diese beiden Genossenschaften sie «Lerchenhalde»-Mietparteien an-
bieten. Mehrere Mieterinnen und Mieter stehen zudem vor dem Wechsel in ein Alterszentrum 
der Stadt Zürich. Liegenschaften Stadt Zürich ist es gemäss dem Reglement über die Vermie-
tung städtischer Wohnungen nicht möglich, den «Lerchenhalde»-Mieterinnen ausserhalb des 
üblichen Bewerbungsverfahrens Wohnungen anzubieten.  
Zu Frage 8 («Im November 2019 haben Stadtentwicklung Zürich (STEZ) und Amt für Städtebau (AfS) eine 
Dienstleistungsvereinbarung zum Einbezug sozialräumlicher Aspekte bei Planungsverfahren und konkre-
ten Bauprojekten abgeschlossen. Diese sieht unter anderem «einen systematischen und frühzeitigen Ein-
bezug von STEZ in Planungsverfahren und konkreten Bauprojekten mit erhöhten Anforderungen (Wett-
bewerbe und Baukollegiumsgeschäfte)» durch das AFS vor. Für Neubauvorhaben mit erhöhten gestalteri-
schen Anforderungen (zB. Arealüberbauungen) ist unter dem Stichwort Umsiedlung die Prüfung einer 
Etappierung vorgesehen. In der von Peter Ess geleiteten Fachjury des Projektwettbewerbs hatte eine Ar-
chitektin des AFS Einsitz. Wie sind die neuen Vorgaben im Projekt Lerchenhalde umgesetzt? Ist STEZ kon-
sultiert worden? Sind unter dem Stichwort «Umsiedlung» Massnahmen vorgesehen?»): 
Die Dienstleistungsvereinbarung und der damit verbundene Prozess wurde im November 
2019 verabschiedet. Das Wettbewerbsverfahren startete mit der Programmausgabe an die 
Teams früher, nämlich im August 2019. Entsprechend wurde der Prozess der Dienstleistungs-
vereinbarung noch nicht angewendet und Stadtentwicklung Zürich (STEZ) nicht vorgängig ein-
bezogen. 



 5/5 

 
 
Trotzdem wurden sozialräumliche Aspekte im Verfahren berücksichtigt. Hinsichtlich Sozialver-
träglichkeit wurde von beiden Genossenschaften die Bereitschaft geäussert, zu gegebener 
Zeit Umsiedelungsmöglichkeiten in der unmittelbaren Umgebung zu prüfen (vgl. Antwort auf 
Frage 7).  
Im Weiteren wird mit dem Wohnungsangebot von 1,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen eine viel-
fältige Mieterschaft in den Ersatzneubauten gefördert. Mit den verschiedenen öffentlichen und 
halböffentlichen Aufenthalts- und Begegnungsräumen wird der Mieterschaft und dem Quartier 
ein angemessenes Angebot zum sozialen Austausch geboten. 
Zu Frage 9 («Der Projektwettbewerb ist im Frühling 2020 abgeschlossen werden. Es ist anzunehmen, 
dass sich die Realisierung des Bauprojekts verzögert. Bitte um Angabe zum Zeitplan.»): 
Der Zeitplan sieht wie folgt aus: Bis Ende 2020 soll ein bereinigter Kostenvoranschlag erstellt 
werden. Die Baueingabe ist für März 2021 vorgesehen, mit einer Baubewilligung rechnet die 
Bauherrschaft bis Ende 2021. Eine Abbruchbewilligung für die «Lerchenhalde» soll Ende 2021 
beantragt werden.  
Vor dem Stadtrat 
die Stadtschreiberin 
Dr. Claudia Cuche-Curti 



Podien Grit (SKZ)
Schreibmaschine
Beilage zu GR Nr. 2020/503
















